
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 

   
 
 
 
Bitte erlauben Sie uns vorab folgende wichtigen Hinweise:    
 
 
 
 
 
In eigener Sache: 
 
Im Bereich Erbschaftsteuer wird Herr Ulrich Kallfass am 05.03.2008 nach Berlin zur Sachverständigen-
anhörung gehen. Wir werden Sie danach informieren, wie sich die weitere Gesetzgebung entwickelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bis bald 
 

  

 

 

 

 
Ulrich Kallfass Stefan Kracik 
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Termine MärzTermine MärzTermine MärzTermine März    2008200820082008    

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 

SteuerartSteuerartSteuerartSteuerart FälligkeitFälligkeitFälligkeitFälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durch    

  ÜberweisungÜberweisungÜberweisungÜberweisung1    ScheckScheckScheckScheck2 

Lohnsteuer, KirchensLohnsteuer, KirchensLohnsteuer, KirchensLohnsteuer, Kirchensteuer, teuer, teuer, teuer, 
SolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlag3    

10.3.2008 13.3.2008 7.3.2008 

Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, 
SolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, Einkommensteuer, Einkommensteuer, Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Kirchensteuer, Kirchensteuer, Kirchensteuer, 
SolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlag    

10.3.2008 13.3.2008 7.3.2008 

Körperschaftsteuer, Körperschaftsteuer, Körperschaftsteuer, Körperschaftsteuer, 
SolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlag    

10.3.2008 13.3.2008 7.3.2008 

UmsatzsteuerUmsatzsteuerUmsatzsteuerUmsatzsteuer4 10.3.2008 13.3.2008 7.3.2008 

SozialversicherunSozialversicherunSozialversicherunSozialversicherungggg5    27.3.2008 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 

(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist ab dem 1.1.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt bei allen Krankenkassen 
ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt. 

 

Termine AprilTermine AprilTermine AprilTermine April    2008200820082008    

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 

SteuerartSteuerartSteuerartSteuerart FälligkeitFälligkeitFälligkeitFälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durch    

  ÜberweisungÜberweisungÜberweisungÜberweisung1    ScheckScheckScheckScheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
SolidSolidSolidSolidaritätszuschlagaritätszuschlagaritätszuschlagaritätszuschlag3    

10.4.2008 14.4.2008 7.4.2008 

Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, 
SolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

UmsatzsteuerUmsatzsteuerUmsatzsteuerUmsatzsteuer4 10.4.2008 14.4.2008 7.4.2008 

SozialversicherungSozialversicherungSozialversicherungSozialversicherung5    28.4.2008 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 

(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 
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2  Bei Zahlung durch Scheck ist ab dem 1.1.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das 

abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt bei allen Krankenkassen 
ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt. 

 

Zahlungsverzug: Höhe der VerzugszinsenZahlungsverzug: Höhe der VerzugszinsenZahlungsverzug: Höhe der VerzugszinsenZahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen    

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, die 
Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, der Schuldner die Leistung verweigert, besondere 
Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2006: 

ZeitraumZeitraumZeitraumZeitraum    BasiszinssatzBasiszinssatzBasiszinssatzBasiszinssatz    VerzugszinssatzVerzugszinssatzVerzugszinssatzVerzugszinssatz    Verzugszinssatz für Verzugszinssatz für Verzugszinssatz für Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne Rechtsgeschäfte ohne Rechtsgeschäfte ohne Rechtsgeschäfte ohne 
VerbraucherbeteiligungVerbraucherbeteiligungVerbraucherbeteiligungVerbraucherbeteiligung    

1.1. bis 30.6.2006 1,37 % 6,37 % 9,37 % 

1.7. bis 31.12.2006 1,95 % 6,95 % 9,95 % 

1.1. bis 30.6.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 % 

1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 

 

Arbeitsrechtliche Schutzvorschriften regelmäßig nicht auf GmbHArbeitsrechtliche Schutzvorschriften regelmäßig nicht auf GmbHArbeitsrechtliche Schutzvorschriften regelmäßig nicht auf GmbHArbeitsrechtliche Schutzvorschriften regelmäßig nicht auf GmbH----Geschäftsführer anzuwendenGeschäftsführer anzuwendenGeschäftsführer anzuwendenGeschäftsführer anzuwenden    

Die Anstellungsverhältnisse von GmbH-Geschäftsführern unterliegen regelmäßig nicht dem Arbeitsrecht, 
sondern dem Gesellschaftsrecht. Dies hat das Oberlandesgericht Hamm entschieden. 

Der Anstellungsvertrag des Geschäftsführers einer GmbH, der die Gesellschaft wirksam nach außen 
vertritt, wirksam zu ihrem Organ bestellt und im Handelsregister eingetragen ist und auch nicht lediglich 
als Strohmann fungiert, ist danach kein Arbeitsvertrag, selbst dann nicht, wenn er als solcher bezeichnet 
wurde und Sozialversicherungsbeiträge für den Geschäftsführer entrichtet werden. 

Demnach gelten in einem solchen Fall nicht die arbeitsvertraglichen Kündigungsvorschriften. Dies sei mit 
der Stellung und Funktion eines Vertretungsorgans der Gesellschaft unvereinbar. Daran ändere auch eine 
starke innere Weisungsabhängigkeit nichts. Diese sei bei einem GmbH-Geschäftsführer stets gegeben. 

Zwar sei es möglich, dass neben dem Geschäftsführer-Anstellungsverhältnis auch noch ein vorheriges 
Arbeitsverhältnis fortbesteht, wenn der Angestellte einer Konzernmutter zum Geschäftsführer einer 
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Konzerntochter bestellt wird. Dies setze aber voraus, dass das Arbeitsverhältnis aus der Zeit vor der 
Anstellung zum Geschäftsführer nicht gekündigt wurde. Letzteres war hier jedoch geschehen. 

 

Für Jubiläumszuwendungen ist die Anzahl der Dienstjahre beim aktuellen Betrieb mFür Jubiläumszuwendungen ist die Anzahl der Dienstjahre beim aktuellen Betrieb mFür Jubiläumszuwendungen ist die Anzahl der Dienstjahre beim aktuellen Betrieb mFür Jubiläumszuwendungen ist die Anzahl der Dienstjahre beim aktuellen Betrieb maßgebendaßgebendaßgebendaßgebend    

Ob Arbeitnehmer eine Jubiläumszuwendung beanspruchen können, richtet sich grundsätzlich nach den im 
aktuellen Betrieb zurückgelegten Dienstzeiten. Dies geht aus einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
hervor. 

Es ging um die Angestellte einer Bank, die früher bei der Staatsbank der DDR beschäftigt war, bevor diese 
auf die jetzige Arbeitgeberin überging. Weder der Wortlaut der maßgeblichen Betriebsvereinbarung, noch 
der Sinn und Zweck von Jubiläumszuwendungen, Arbeitnehmer an den eigenen Betrieb zu binden, 
sprächen dafür, dass der Arbeitnehmerin die beanspruchte Jubiläumszuwendung für die 40-jährige 
Dienstzeit zustehe. 

Auch die Regelung über den Fortbestand von Arbeitsverhältnissen bei einem Betriebsübergang rechtfertige 
keine andere Sichtweise. Eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Zahlung der Jubiläumszuwendung wäre 
danach nur in Betracht gekommen, wenn die Arbeitnehmerin bereits vor ihrer Beschäftigung bei ihrer 
jetzigen Arbeitgeberin eine Jubiläumsgabe nach 40-jähriger Dienstzeit hätte beanspruchen können. Dies 
war indes nicht der Fall. Gegen den Schutzzweck der Vorschriften über den Betriebsübergang würde nur 
verstoßen, wäre ein bereits erworbener Besitzstand der Klägerin in Bezug auf eine Jubiläumsgabe berührt. 

Ohne Erfolg berufe sich die Arbeitnehmerin auch auf die Rechtsprechung zu unverfallbaren 
Versorgungsanwartschaften bei einem Betriebsinhaberwechsel. 

 

Schmerzensgeld wegen Mobbings durch VorgesetztenSchmerzensgeld wegen Mobbings durch VorgesetztenSchmerzensgeld wegen Mobbings durch VorgesetztenSchmerzensgeld wegen Mobbings durch Vorgesetzten    

Einem Arbeitnehmer, der durch einen ihm vorgesetzten Arbeitnehmer gemobbt wird, können 
Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche gegen den Arbeitgeber zustehen. Dies hat das 
Bundesarbeitsgericht im Fall eines Oberarztes entschieden, der durch den Chefarzt seiner Abteilung in 
seiner fachlichen Qualifikation herabgewürdigt wurde und deshalb psychisch erkrankte. Der Arbeitgeber 
müsse sich das Verhalten des Vorgesetzten zurechnen lassen, weil dieser sein Erfüllungsgehilfe sei. 

Die Entlassung des Vorgesetzten könne der Arbeitnehmer regelmäßig nicht verlangen. Immerhin könne 
ihm aber ein Anspruch auf das Angebot eines gleichwertigen Arbeitsplatzes zustehen, an dem er nicht 
mehr den Weisungen des bisherigen Vorgesetzten unterliegt. Dies gelte allerdings nur, wenn ein solcher 
Arbeitsplatz in dem Betrieb vorhanden ist. 

 

Beendigung einer BetriebsaufsBeendigung einer BetriebsaufsBeendigung einer BetriebsaufsBeendigung einer Betriebsaufspaltung bei Übertragung der wesentlichen Betriebsgrundlage unter paltung bei Übertragung der wesentlichen Betriebsgrundlage unter paltung bei Übertragung der wesentlichen Betriebsgrundlage unter paltung bei Übertragung der wesentlichen Betriebsgrundlage unter 
Nießbrauchsvorbehalt und Übertragung der GmbHNießbrauchsvorbehalt und Übertragung der GmbHNießbrauchsvorbehalt und Übertragung der GmbHNießbrauchsvorbehalt und Übertragung der GmbH----Anteile ohne NießbrauchsvorbehaltAnteile ohne NießbrauchsvorbehaltAnteile ohne NießbrauchsvorbehaltAnteile ohne Nießbrauchsvorbehalt    

Eine typische Betriebsaufspaltung liegt vor, wenn ein Einzelunternehmer oder eine Personengesellschaft 
(Besitzunternehmen) eine wesentliche Betriebsgrundlage an eine Kapitalgesellschaft (Betriebsunternehmen) 
zur Nutzung überlässt (sachliche Verflechtung) und eine Person oder mehrere Personen zusammen beide 
Unternehmen beherrschen (personelle Verflechtung). Die steuerliche Annahme einer Betriebsaufspaltung 
setzt nicht voraus, dass zwischen der Besitz-Gesellschaft und der Betriebs-Kapitalgesellschaft eine 
Beteiligungsidentität besteht. Allein entscheidend ist, dass in beiden Gesellschaften eine einheitliche 
Willensbildung möglich ist. Dabei wird darauf abgestellt, ob eine Person oder auch Personengruppe über 
die Mehrheit der Stimmrechte bei beiden Unternehmen verfügt. 

In einem vom Niedersächsischen Finanzgericht zu entscheidenden Verfahren übertrug der Vater 
(Besitzunternehmer) die wesentliche Betriebsgrundlage (Grundstück) auf seine Kinder unter 
Nießbrauchsvorbehalt. Gleichzeitig übertrug er die Anteile an der Betriebs-GmbH ohne 
Nießbrauchsvorbehalt ebenfalls auf die Kinder. Dadurch hatte der Vater keine Einflussmöglichkeiten mehr 
auf die Betriebs-GmbH. Es entfiel somit die personelle Verflechtung mit den Folgen, dass die 
Betriebsaufspaltung mit der Übertragung der GmbH-Anteile ohne Nießbrauchsvorbehalt endete und die 
stillen Reserven des Besitzunternehmens aufzudecken und zu versteuern waren. 

Die abschließende Entscheidung trifft der Bundesfinanzhof. 
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Beherrschenden Gesellschaftern fließen Zinsen schon bei Fälligkeit zuBeherrschenden Gesellschaftern fließen Zinsen schon bei Fälligkeit zuBeherrschenden Gesellschaftern fließen Zinsen schon bei Fälligkeit zuBeherrschenden Gesellschaftern fließen Zinsen schon bei Fälligkeit zu    

Grundsätzlich fließen Zinsen durch Barauszahlung oder durch Gutschrift auf dem Bankkonto des 
Empfängers zu und müssen im Jahr des Zuflusses versteuert werden. Einem Zufluss steht eine Gutschrift in 
den Büchern des Zinsschuldners gleich, wenn der Betrag dem Zinsgläubiger von nun an zur Verfügung 
steht. 

Der Bundesfinanzhof hat seine ständige Rechtsprechung bestätigt, dass bei beherrschenden 
Gesellschaftern einer Kapitalgesellschaft der Zufluss eines Vermögensvorteils (hier Zinsen) bereits im 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung anzunehmen ist. Denn ein beherrschender Gesellschafter habe es 
regelmäßig in der Hand, sich geschuldete Beträge auszahlen zu lassen. Auf den Zeitpunkt der Gutschrift 
auf dem Konto des Gesellschafters könne es daher nicht ankommen. Diese besondere Zuflussregel gilt 
jedenfalls dann, wenn der Anspruch eindeutig, unbestritten und fällig ist und sich gegen eine 
zahlungsfähige Gesellschaft richtet. 

Im entschiedenen Fall wandte der mit 60 % an einer GmbH beteiligte Gesellschafter sich gegen die 
Zuflussfiktion von Zinsen aus Darlehen an die GmbH, weil die GmbH zahlungsunfähig gewesen sei. Dem 
folgte der Bundesfinanzhof nicht. Zum einen wurde für die GmbH nie ein Konkurs- bzw. Insolvenzantrag 
gestellt. Zum anderen hat der Kläger nach der Fälligkeit des Zinsanspruchs seine Geschäftsanteile an der 
GmbH ohne Abschlag vom Nennwert veräußern können. Diese Umstände sprechen ebenso gegen eine 
Zahlungsunfähigkeit der GmbH wie die Tatsache, dass die Hausbank der GmbH nicht vereinbarte 
Kontoüberziehungen geduldet habe. 

 

Bundesfinanzhof hält Kürzung der „Pendlerpauschale“ für verfassungswidrigBundesfinanzhof hält Kürzung der „Pendlerpauschale“ für verfassungswidrigBundesfinanzhof hält Kürzung der „Pendlerpauschale“ für verfassungswidrigBundesfinanzhof hält Kürzung der „Pendlerpauschale“ für verfassungswidrig    

Der Bundesfinanzhof hat wegen der sog. Pendlerpauschale das Bundesverfassungsgericht angerufen. 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs handelt es sich bei den Aufwendungen für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte um Erwerbsaufwendungen. Der Gesetzgeber habe das Werkstorprinzip auch 
nicht folgerichtig umgesetzt, weil bestimmte Kosten, z. B. bei der doppelten Haushaltsführung, weiter 
geltend gemacht werden können. Außerdem verstoße das Abzugsverbot gegen das subjektive 
Nettoprinzip, weil sich Arbeitnehmer diesen unvermeidlichen Ausgaben nicht entziehen können. Auch im 
Sozialhilferecht seien Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu berücksichtigen. 

Das Bundesverfassungsgericht wird voraussichtlich noch in diesem Jahr entscheiden. 

Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis: In der Steuererklärung 2007 sollten die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ab dem 
1. Entfernungskilometer angesetzt werden. Bei einer Ablehnung des Abzugs als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten sollte unter Hinweis auf das anhängige Verfahren Einspruch eingelegt und Ruhen des 
Verfahrens beantragt werden. Der Einkommensteuerbescheid wird wahrscheinlich für diesen Punkt einen 
Vorläufigkeitsvermerk erhalten, so dass sich ein Einspruch dann erübrigt. 

 

Finanzierungskosten für die Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen sind BetFinanzierungskosten für die Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen sind BetFinanzierungskosten für die Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen sind BetFinanzierungskosten für die Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen sind Betriebsausgabenriebsausgabenriebsausgabenriebsausgaben    

Nimmt eine Personengesellschaft ein Darlehen auf, um damit die Rückzahlung eines von einem 
Gesellschafter gewährten Darlehens zu finanzieren, sind die entstehenden Finanzierungskosten als 
Betriebsausgaben abzugsfähig. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. 

Verbindlichkeiten einer Personenhandelsgesellschaft gehören zu ihrem Gesellschaftsvermögen. Sie sind in 
der Handelsbilanz der Gesellschaft als Schuld auszuweisen. Für den Ausweis in der Steuerbilanz ist als 
weitere Voraussetzung erforderlich, dass die Schuld betrieblich veranlasst ist. 

Vorstehende Grundsätze sind auch für Forderungen eines Gesellschafters gegen die Gesellschaft 
anzuwenden. Gewährt die Forderung dem Gesellschafter einen nicht zu entziehenden Anspruch gegen 
die Gesellschaft, hat sie den Charakter von Fremdkapital. 

Wird ein Darlehen allerdings zur Finanzierung von Entnahmen eines Gesellschafters aufgenommen, liegt 
eine außerbetriebliche Veranlassung vor. Derartige Konten eines Gesellschafters haben 
Eigenkapitalcharakter. Anfallende Finanzierungskosten sind dann nicht als Betriebsausgabe abzugsfähig. 
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Die Abgrenzung zwischen Gesellschafterdarlehen und Eigenkapitalkonten ist anhand der auf den Konten 
gebuchten Sachverhalte möglich. Im Gegensatz zu einem Gesellschafterdarlehen kommt der 
Eigenkapitalcharakter eines Gesellschafterkontos dadurch zum Ausdruck, dass auf diesem neben den 
Entnahmen auch Einlagen und Verlustanteile gebucht werden. 

 

Kein Anspruch auf Kindergeld nach der Genfer KonventionKein Anspruch auf Kindergeld nach der Genfer KonventionKein Anspruch auf Kindergeld nach der Genfer KonventionKein Anspruch auf Kindergeld nach der Genfer Konvention    

Zuwanderern in die Bundesrepublik Deutschland war für die Monate August bis November ein Visum 
erteilt worden. Im November erhielten sie dann eine „Bescheinigung über den Status als 
Kontingentflüchtling“ und beantragten Kindergeld für die Monate August bis Oktober. 

Der Bundesfinanzhof hat es abgelehnt, das Kindergeld für diese Monate zu gewähren, weil für diesen 
Zeitraum keine Aufenthaltserlaubnis vorlag. Es bestand auch kein Anspruch nach der Genfer Konvention, 
weil das Kindergeld aus öffentlichen Mitteln gezahlt wird. 

 

Veräußerungsgewinn: FrVeräußerungsgewinn: FrVeräußerungsgewinn: FrVeräußerungsgewinn: Freibetrag nur nach Vollendung des 55. Lebensjahrseibetrag nur nach Vollendung des 55. Lebensjahrseibetrag nur nach Vollendung des 55. Lebensjahrseibetrag nur nach Vollendung des 55. Lebensjahrs    

Zu den steuerpflichtigen Einkünften gehören auch Gewinne aus der Veräußerung und Aufgabe von 
Betrieben und Teilbetrieben. Dem Veräußerer steht auf Antrag ein Freibetrag in Höhe von 45.000 € zu, 
wenn er das 55. Lebensjahr vollendet hat. Der Freibetrag ermäßigt sich um den Betrag, um den der 
Veräußerungsgewinn 136.000 € übersteigt. Der Freibetrag wird nur einmal gewährt und nur 
berücksichtigt, wenn der Veräußerer dies beantragt. Nicht verbrauchte Teile des Freibetrags können nicht 
bei einer anderen Veräußerung in Anspruch genommen werden. Die Gewährung des Freibetrags ist 
ausgeschlossen, wenn für eine Veräußerung oder Aufgabe, die nach dem 31.12.1995 erfolgt ist, ein 
Freibetrag (nach altem Recht) bereits gewährt worden ist. 

Bisher war streitig, ob es für die Gewährung des Freibetrags ausreichend war, dass das 55. Lebensjahr bis 
zum Ende des Veranlagungszeitraums vollendet wurde. 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs reicht dies nicht aus. Für die Gewährung des Freibetrags 
ist Bedingung, dass der Veräußerer spätestens im Zeitpunkt der Veräußerung das 55. Lebensjahr vollendet 
hat. 

Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis: Der Freibetrag wird auch gewährt, wenn der Veräußerer vor Vollendung des 55. Lebensjahres im 
sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig ist. Das Merkmal der dauernden 
Berufsunfähigkeit muss bereits im Zeitpunkt der Veräußerung vorliegen. 

 

Verlust durch Schuldübernahme für typisch stille Gesellschafter nur bis zur Höhe tatsächlich geleisteter Verlust durch Schuldübernahme für typisch stille Gesellschafter nur bis zur Höhe tatsächlich geleisteter Verlust durch Schuldübernahme für typisch stille Gesellschafter nur bis zur Höhe tatsächlich geleisteter Verlust durch Schuldübernahme für typisch stille Gesellschafter nur bis zur Höhe tatsächlich geleisteter 
Einlagen abzugfähEinlagen abzugfähEinlagen abzugfähEinlagen abzugfähigigigig    

Verluste eines typisch stillen Gesellschafters sind für ihn nur bis zur Höhe seiner von ihm tatsächlich 
geleisteten Einlage abzugsfähig. Ein die geleistete Einlage übersteigender Verlust ist nur vortragsfähig und 
mit zukünftigen Gewinnen verrechenbar. Diese steuerrechtliche Beurteilung gilt auch für noch nicht 
geleistete Einlagen. Solange der stille Gesellschafter seine Einlage in das Gesellschaftsvermögen noch 
nicht geleistet hat, ist der Abzug eines auf ihn entfallenden Verlustanteils ausgeschlossen. 

Ähnliche Grundsätze gelten nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs für die Übernahme von 
Darlehensverbindlichkeiten durch den stillen Gesellschafter gegenüber Gesellschaftsgläubigern. Die 
Erklärung des stillen Gesellschafters zur Schuldübernahme allein erfüllt noch nicht die Voraussetzungen 
zur Abzugsfähigkeit eines auf ihn entfallenden Verlustanteils in entsprechender Höhe. Erst die spätere 
zivilrechtliche Genehmigung der Gläubiger zur Schuldübernahme führt zur Zahlungsfreistellung der 
Gesellschaft. Die im Gesellschaftsvermögen ausgewiesene Verbindlichkeit des Drittgläubigers ist gegen 
eine Verbindlichkeit gegenüber dem stillen Gesellschafter auszutauschen. Die Schuldübernahme ist dann 
bei dem stillen Gesellschafter wie eine Einlage in das Gesellschaftsvermögen anzusehen. Im Gegensatz 
zur zivilrechtlich rückwirkenden Anerkennung der Schuldübernahme auf den Zeitpunkt der erklärten 
Schuldübernahme führt steuerrechtlich erst die spätere Genehmigung zur Anerkennung ab diesem 
Zeitpunkt. Erst zu diesem Zeitpunkt ergibt sich für den stillen Gesellschafter ein steuerrechtlich 
abzugsfähiges Verlustpotenzial in entsprechender Höhe. 
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Atypisch stille Gesellschaften sind grundsätzlich PersonengesellschaftenAtypisch stille Gesellschaften sind grundsätzlich PersonengesellschaftenAtypisch stille Gesellschaften sind grundsätzlich PersonengesellschaftenAtypisch stille Gesellschaften sind grundsätzlich Personengesellschaften    

An einer GmbH hatte sich eine weitere GmbH mit einer Einlage von 2.500 € atypisch still beteiligt. Das 
Finanzamt versagte der atypisch stillen Gesellschaft den Gewerbesteuerfreibetrag, weil an der 
Personengesellschaft nur Kapitalgesellschaften beteiligt waren. Dagegen klagte diese. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Ansicht der Kläger. Der Freibetrag für Personengesellschaften steht 
auch einer Kapitalgesellschaft zu, an deren gewerblichem Unternehmen nur eine andere 
Kapitalgesellschaft als atypisch stiller Gesellschafter beteiligt ist. Eine atypisch stille Gesellschaft ist auch 
dann eine Personengesellschaft, wenn an ihr ausschließlich Kapitalgesellschaften beteiligt sind. Das 
Gewerbesteuergesetz differenziert für die Gewährung des Freibetrags nicht danach, wer an der 
Personengesellschaft beteiligt ist. 

 

Keine erhöhteKeine erhöhteKeine erhöhteKeine erhöhte Investitionszulage für Wirtschaftsgüter eines in der Handwerksrolle eingetragenen  Investitionszulage für Wirtschaftsgüter eines in der Handwerksrolle eingetragenen  Investitionszulage für Wirtschaftsgüter eines in der Handwerksrolle eingetragenen  Investitionszulage für Wirtschaftsgüter eines in der Handwerksrolle eingetragenen 
Betriebs, die nicht der Erbringung handwerklicher Leistungen dienenBetriebs, die nicht der Erbringung handwerklicher Leistungen dienenBetriebs, die nicht der Erbringung handwerklicher Leistungen dienenBetriebs, die nicht der Erbringung handwerklicher Leistungen dienen    

Die erhöhte Investitionszulage wird einem in die Handwerksrolle eingetragenen Betrieb nur für solche 
Wirtschaftsgüter gewährt, die ausschließlich oder nahezu ausschließlich (nicht mehr als 10 % im nicht 
begünstigten Bereich) dem in der Handwerksrolle eingetragenen Gewerk dienen. Bei einem Mischbetrieb 
gehören nur die Wirtschaftsgüter zu dem in die Handwerksrolle eingetragenen Betrieb, die dem 
handwerklichen Bereich ausschließlich oder nahezu ausschließlich dienen. 

Der Bundesfinanzhof hat deshalb den Antrag eines Handwerkers auf erhöhte Investitionszulage abgelehnt, 
weil die von ihm angeschafften Wirtschaftschaftsgüter ausschließlich seinem außerhalb des 
handwerklichen Berufsbilds liegenden Betriebsteil Vermietung und Verpachtung zuzuordnen waren. 

 

Berücksichtigung privater Aufwendungen bei der pauschalen DienstwagenbesteuerungBerücksichtigung privater Aufwendungen bei der pauschalen DienstwagenbesteuerungBerücksichtigung privater Aufwendungen bei der pauschalen DienstwagenbesteuerungBerücksichtigung privater Aufwendungen bei der pauschalen Dienstwagenbesteuerung    

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Firmenwagen zur privaten Nutzung, muss der 
geldwerte Vorteil als Arbeitslohn versteuert werden. Der Bundesfinanzhof hat dazu Stellung bezogen, wie 
Aufwendungen der Arbeitnehmer für diese Fahrzeuge mit dem zu versteuernden Sachbezug verrechnet 
werden können. Hierzu wurden zwei grundlegende Aussagen gemacht: 

Wird der Nutzungsvorteil pauschal nach der so genannten 1 %-Regelung ermittelt, kommt ein 
Werbungskostenabzug für vom Arbeitnehmer selbst getragene Kraftfahrzeugkosten nicht in Betracht. Wird 
der Nutzungsvorteil nach der so genannten Fahrtenbuchmethode ermittelt, ist dagegen ein Abzug 
möglich.  

Leistet der Arbeitnehmer Zuzahlungen zu den Anschaffungskosten eines zur privaten Nutzung 
überlassenen Dienstwagens, sind diese als Werbungskosten bei den Einnahmen aus nichtselbstständiger 
Arbeit zu berücksichtigen. Dies gilt sowohl, wenn der Nutzungsvorteil nach der 1 %-Regelung als auch 
nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt wird. 

In einer früheren Entscheidung wurde bereits klargestellt, dass die 1 %-Regelung nicht durch die Zahlung 
eines Nutzungsentgelts vermieden werden kann. Allerdings kann die vom Arbeitnehmer gezahlte 
Vergütung von dem anzusetzenden geldwerten Vorteil abgezogen werden. Der gekürzte Betrag ist der 
steuerpflichtige Betrag. 

 

BeiBeiBeiBeitragszuschuss für krankenversicherungsfreie und für in der privaten Krankenversicherung versicherte tragszuschuss für krankenversicherungsfreie und für in der privaten Krankenversicherung versicherte tragszuschuss für krankenversicherungsfreie und für in der privaten Krankenversicherung versicherte tragszuschuss für krankenversicherungsfreie und für in der privaten Krankenversicherung versicherte 
BeschäftigteBeschäftigteBeschäftigteBeschäftigte    

Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer privaten 
Krankenversicherung (PKV) versichert sind, haben Anspruch auf einen Zuschuss des Arbeitgebers. 

Der Arbeitgeber hat dem freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer 
einen Zuschuss in Höhe der Hälfte des Gesamtbeitrags zu zahlen. 

Der Zuschuss für einen in einer privaten Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer ist abhängig vom 
durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der Krankenkassen, der im Jahr 2007 13,9 % betrug. Daraus 
errechnet sich für 2008 ein monatlicher Zuschuss von maximal 250,20 € (13,9 % der 3.600,00 € 
Beitragsbemessungsgrenze = 500,40 €; davon die Hälfte = 250,20 €). 
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Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss entsprechend der obigen Berechnung zu ermitteln. 
Grundsätzlich darf aber nur die Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer gezahlten Beitrags als Zuschuss 
gewährt werden. 

Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis: Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur Pflegeversicherung in der PKV beträgt monatlich 
30,60 €, in Sachsen 12,60 €. 

 

Geschäftsführertätigkeiten mit Arbeitsvertrag nicht umsatzsteuerpflichtigGeschäftsführertätigkeiten mit Arbeitsvertrag nicht umsatzsteuerpflichtigGeschäftsführertätigkeiten mit Arbeitsvertrag nicht umsatzsteuerpflichtigGeschäftsführertätigkeiten mit Arbeitsvertrag nicht umsatzsteuerpflichtig    

Wird der Geschäftsführer einer GmbH auf Grund eines Arbeitsvertrags für die Gesellschaft tätig, ist er mit 
dieser Tätigkeit kein Unternehmer. Dies gilt nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs auch, wenn 
er der alleinige Gesellschafter, Geschäftsführer und Arbeitnehmer der Gesellschaft ist. Das von der 
Gesellschaft für die Tätigkeit gezahlte Entgelt unterliegt einerseits nicht der Umsatzsteuer. Der 
Gesellschafter-Geschäftsführer kann andererseits keine Vorsteuern geltend machen. 

 

Keine umsatzsteuerfreien Umsätze eines sog. Werbeagenten aus der Vermittlung von VersicherungenKeine umsatzsteuerfreien Umsätze eines sog. Werbeagenten aus der Vermittlung von VersicherungenKeine umsatzsteuerfreien Umsätze eines sog. Werbeagenten aus der Vermittlung von VersicherungenKeine umsatzsteuerfreien Umsätze eines sog. Werbeagenten aus der Vermittlung von Versicherungen    

Das Umsatzsteuergesetz befreit die Umsätze aus der Tätigkeit als Bausparkassenvertreter, 
Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler von der Umsatzsteuer. Nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs gehört zu einer Versicherungsvermittlungstätigkeit, Kunden zu suchen und diese mit dem 
Versicherer zusammenzuführen. 

Umsätze eines Unternehmers, der nur Informationen über potenzielle Kunden sammelt und diese an einen 
Versicherungsvertreter weitergibt, fallen nicht unter die Befreiungsvorschrift. Dies hat der Bundesfinanzhof 
in Anlehnung an den Europäischen Gerichtshof und in Abweichung von seiner bisherigen Rechtsprechung 
entschieden. 

 

Kleinunternehmerregelung gilt nicht, wenn Vorjahresumsatz die Grenze von 17.500Kleinunternehmerregelung gilt nicht, wenn Vorjahresumsatz die Grenze von 17.500Kleinunternehmerregelung gilt nicht, wenn Vorjahresumsatz die Grenze von 17.500Kleinunternehmerregelung gilt nicht, wenn Vorjahresumsatz die Grenze von 17.500    Euro überschritten Euro überschritten Euro überschritten Euro überschritten 
hathathathat    

Unternehmer, deren Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 17.500 € betragen 
hat und im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht mehr als 50.000 € betragen wird, können die 
Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, also keine Umsatzsteuer berechnen. Sie können dann 
auch keine Vorsteuer abziehen. 

Ein Unternehmer hatte im Jahr 2002 einen Umsatz von 42.340 € und im Jahr 2003 von 8.700 € erzielt 
und beanspruchte für 2003 die Kleinunternehmerregelung, weil sein Gesamtumsatz im Kalenderjahr 
weder die Grenze von 17.500 € noch die von 50.000 € überschritten hatte. 

Der Bundesfinanzhof setzte dagegen 1.200 € (16 % aus 8.700 €) Umsatzsteuer fest, weil im Vorjahr die 
Jahresumsatzgrenze von 17.500 € überschritten worden war. Dabei war die weitere Umsatzgrenze von 
50.000 € unerheblich, weil diese nur für den Fall Bedeutung hat, dass der Umsatz des vorangegangenen 
Jahres niedriger als 17.500 € war. 

Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis: Optiert ein Unternehmer zur Umsatzsteuer, obwohl die Umsatzgrenze von 17.500 € nicht 
überschritten wird, ist er daran fünf Kalenderjahre gebunden. Ein Widerruf der Option ist bis zur 
Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung des ersten Kalenderjahrs möglich. Dies bedeutet aber, dass alle 
Rechnungen, in denen Umsatzsteuer ausgewiesen wurde, berichtigt und den Empfängern der Leistung 
übersandt werden müssen. Andernfalls muss die Umsatzsteuer als unberechtigt in Rechnung gestellt an 
das Finanzamt abgeführt werden. 

 

Befristete Nachhaftung eines ausgeschiedenen OHGBefristete Nachhaftung eines ausgeschiedenen OHGBefristete Nachhaftung eines ausgeschiedenen OHGBefristete Nachhaftung eines ausgeschiedenen OHG----GesellschaftersGesellschaftersGesellschaftersGesellschafters    

In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall teilte der Gesellschafter einer OHG einem Gläubiger 
der OHG, der dieser ein Darlehen gewährt hatte, sein Ausscheiden aus der Gesellschaft mit. Eine 
Eintragung des Ausscheidens in das Handelsregister erfolgte nicht. Mehr als fünf Jahre nach dieser 
Mitteilung verklagte der Gläubiger nach Kündigung des Darlehensvertrags den ausgeschiedenen 
Gesellschafter auf Rückzahlung des restlichen Darlehens. 
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Zu Unrecht, befand das Gericht, weil die fünfjährige Enthaftungszeit zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
bereits verstrichen war. Nach der Entscheidung beginnt der Lauf dieser Frist mit der positiven Kenntnis des 
Gesellschaftsgläubigers vom Ausscheiden des Gesellschafters. Die Eintragung des Ausscheidens im 
Handelsregister ist für den Fristbeginn nicht konstitutiv. 

 
 


